
geändert werden. Die Lage des zu ändernden Planbereiches ergibt sich
aus dem als   Anlage beigefügten Kartenausschnittes.
2. Die Gemeinde Bliesdorf stimmt den vorgenannten Änderungsab-
sichten zu und leitet ein Verfahren zur 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ein.
3. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz 1
BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durch-
zuführen.
4. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt, die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1
in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.
5. Der Beschluss zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist orts-
üblich bekannt zu machen (§ 2 Absatz 1 BauGB).

 Wriezen, den 16.11.2009

Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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Amt Barnim - Oderbruch
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen

für: Gemeinde Bliesdorf
       16269 Bliesdorf

B E K A N N T M A C H U N G

Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat auf ihrer Sitzung am 02.11.2009
auf Grund des  § 3 der Kommunalverfassung nachfolgenden Beschluss
gefasst:

Vorlage Nr.: S-BOA/379/09-04� Beschluss-Nr. GV Blies/20091102/Ö12

1. Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt die Aufstellung des
Bebauungsplanes �Solarpark Metzdorf�. Das Plangebiet umfasst eine
Fläche von ca. 27 Hektar und ist auf dem beigefügten Kartenausschnitt
dargestellt.
2. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz 1
BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durch-
zuführen.
3. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt, die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1
in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.
4. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist ortsüblich
bekannt zu machen (§ 2 Absatz 1 BauGB).

Wriezen, den 16.11.2009

Karsten Birkholz
Amtsdirektor

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Amt Barnim - Oderbruch
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen

für: Gemeinde Bliesdorf
       16269 Bliesdorf

B E K A N N T M A C H U N G

Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat auf ihrer Sitzung am 02.11.2009
auf Grund des  § 3 der Kommunalverfassung nachfolgenden Beschluss
gefasst:

Vorlage Nr.: S-BOA/380/09-04� Beschluss-Nr. GV Blies/20091102/Ö13

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt:
1. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Bliesdorf soll für ein Gebiet
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Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Neulewin

B E K A N N T M A C H U N G

Die Gemeindevertretung Neulewin hat auf der öffentlichen Sitzung vom
24.11.2009 folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss Nr: GV Nlw/20091124/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin beschließt entspre-
chend § 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, (Nr.19), S.286, die geprüften
Jahresrechnungen 2007 und 2008 mit seinen Anlagen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Nlw/20091124/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin beschließt entspre-
chend § 82 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf.) vom 18.12.2007, GVBl. I/07, (Nr.19), S. 286 die, auf die
vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Sachverhalte beschränkte Ent-
lastung des Amtsdirektors für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 der
Gemeinde Neulewin.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Nlw/20091124/Ö14
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin beschließt gem. § 83
(3), (4) der GO für das Land Brandenburg das Investitionsprogramm
2008 bis 2012 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Nlw/20091124/Ö15
Beschluss:
Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemein-
deordnung - GO) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde
Neulewin die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 mit anliegendem Haus-
haltsplan.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: .0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Nlw/20091124/Ö18
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin beschließt, sich aus-
drücklich gegen die Verpressung von CO2 im Untergrund des Gemeinde-

gebiets auszusprechen. Erkundungen, die die Eignung des Untergrundes
zur Einlagerung von CO2 bezwecken, werden  abgelehnt.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

Eilentscheidung vom 08.07.2009

Der Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, Herr Karsten Birkholz,
und der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Neulewin, Herr
Horst Wilke, haben folgende Eilentscheidung getroffen: Zu Rechtsan-
gelegenheiten.

Die Eilentscheidung wurde durch die Gemeindevertretung am 24.11.2009
bestätigt.

Amt Barnim-Oderbruch

Bekanntmachungsanordnung

Die nachstehende
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neulewin
für das Haushaltsjahr 2009
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von landes-
rechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber dem
Amt Barnim-Oderbruch unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden
ist.

Das gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der
Satzung verletzt worden sind, und auch nicht für die Verletzung
von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften über die
öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Be-
troffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in
zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt
verschaffen konnten.

In die Haushaltssatzung und ihre Anlagen kann jeder während der
allgemeinen Öffnungszeiten des Amtes Barnim-Oderbruch in 16269
Wriezen,  Freienwalder-Str. 48,
Dienstag von 8.00 � 12.00 Uhr und 14.00 � 18.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 � 12.00 Uhr und 14.00 � 16.00 Uhr
in der Kämmerei, Zimmer 105, Einsicht nehmen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung erhält keine genehmigungspflich-
tigen Teile und wird vom Landrat des Landkreises Märkisch-Oder-
land als allgemeiner unterer Landesbehörde zur Kenntnis genom-
men.

Wriezen, 01.12.2009

Sylvia Borkert
Stellv. Amtsdirektorin
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1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Neulewin

für das Haushaltsjahr 2009
Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung vom 24.11.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung
erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushalt werden

erhöht vermindert  und damit der
  Gesamtbetrag

um um   des Haushaltsplanes
  einschließlich
   der Nachträge

EUR EUR gegenüber nunmehr
bisher festgesetzt

auf
EUR EUR

1.im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 12.300 16.300 1.063.300 1.059.300
die Ausgaben 26.000  30.000 1.063.300 1.059.300
2. im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0  4.400 318.200 313.800
die Ausgaben 9.000 13.400  318.200 313.800

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite wird nicht verändert.
2.Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen wird nicht geändert.
3. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht

geändert.
§ 3

Die Hebesätze für Realsteuern werden nicht geändert.
§ 4

Die Regelungen zu § 79 Gemeindeordnung Brandenburg werden nicht
geändert.

§ 5
Die Festlegungen zu unerheblichen über- u. außerplanmäßigen Ausga-
ben im Sinne des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
werden nicht geändert.
Wriezen, 01.12.2009

Sylvia Borkert
Stellv. Amtsdirektorin

Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Neutrebbin

B E K A N N T M A C H U N G
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat auf der öffentlichen Sitzung
vom 29.10.2009 folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss Nr: GV Ntr/20091029/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin beschließt, zur Be-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

seitigung der Schäden am Verbindungsweg Feuerwehr-Wuschewier die
Firma Gewässer- und Landschaftsbau GeLa, Feldstraße 3 a, 15306
Seelow mit der Auftragssumme von 9.048,74 � brutto zu beauftragen.
Das Amt Barnim-Oderbruch wird mit der Auftragserteilung und der
weiteren Betreuung der Maßnahme betraut. Die Durchführung soll in
Abhängigkeit von der Witterung noch 2009 erfolgen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 6, Dagegen: 3, Enthaltung: 1

Amt Barnim - Oderbruch
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen

,den  18.12.2009

für: Gemeinde Neutrebbin, 15320 Neutrebbin

B E K A N N T M A C H U N G

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin
über die öffentliche Auslegung eines Bebauungsplans

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat auf ihrer Sitzung am 17.12.2009
den Entwurf des Bebauungsplan �Industriegebiet Neutrebbin, Haupt-
straße� in der Fassung vom 19.11.2009 und die dazugehörige Begrün-
dung, einschließlich des Umweltberichtes, gebilligt und die öffentliche
Auslegung beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans �Industrie-
gebiet Neutrebbin, Hauptstraße� liegt zu jedermanns Einsicht

vom 11. Januar 2010  bis zum 15. Februar 2010

im Amt Barnim-Oderbruch, Bauverwaltung, Zimmer 107
Freienwalder Straße 48 in 16269 Wriezen

Montag 8.00  bis  12.00 Uhr       13.00  bis  15.30 Uhr
Dienstag 8.00  bis  12.00 Uhr       13.00  bis  18.00 Uhr
Mittwoch 8.00  bis  12.00 Uhr       13.00  bis  15.30 Uhr
Donnerstag 8.00  bis  12.00 Uhr       13.00  bis  16.00 Uhr
Freitag 8.00  bis  12.00 Uhr
öffentlich aus.

Zusätzlich liegen bereits vorhandene, wesentliche umweltbezogene Stel-
lungnahmen des Landkreises Märkisch-Oderland, des Brandenburgi-
sches Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landes-
museum, des Landedesumweltamtes Brandenburg, des Gewässer- und
Deichverbands Oderbruch-Barnim, des Landesbüros der anerkannten
Naturschutzverbände GbR aus sowie Informationen zu folgenden um-
weltrelevanten Aspekten:

Umweltbericht, Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung, Beurteilung der Geruchsstoffimmissionen im
Umfeld des Bebauungsplangebietes, Beurteilung der Schallimmissionen
im Umfeld des Bebauungsplangebietes

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 15.02.2010 (mündlich,
schriftlich oder zur Niederschrift) im Amt Barnim-Oderbruch, Bauver-
waltung, Zimmer 107 Freienwalder Straße 48 in 16269 Wriezen abgege-
ben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB
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unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.

Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Oderaue

B E K A N N T M A C H U N G

Die Gemeindevertretung Oderaue hat auf der öffentlichen Sitzung vom
09.11.2009 folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö9
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oderaue beschließt:
1. Das Amt bzw. der Amtsdirektor werden beauftragt, sich bei der

Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree für die Festset-
zung von geeigneten Gebieten im Gemeindegebiet Oderaue, innerhalb
dessen die Errichtung von Windenergieanlagen zulässig ist, einzuset-
zen. Dies gilt insbesondere für die beabsichtigte Fortschreibung des
Sachlichen Teilregionalplans �Windenergienutzung� der Regionalen
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree. Der Windkrafterlass des Lan-
des Brandenburg vom 16.06.2009 ist zu beachten.

2. Durch fachlich fundierte Stellungnahmen soll bei der Regionalen
Planungsgemeinschaft die Festsetzung von Windeignungsgebieten im
Gemeindegebiet beantragt werden.

3. Die Gemeindevertretung ist über die durchgeführten Schritte zu in-
formieren.

Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 11
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: .0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö10
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt gem. § 83
(3), (4) der GO für das Land Brandenburg das Investitionsprogramm
2008 bis 2012 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 11
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö11
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt entspre-
chend § 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, (Nr.19), S.286, die geprüften

Jahresrechnungen 2007 und 2008 mit seinen Anlagen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 11
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt entspre-
chend § 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, (Nr.19), S.286, die Entla-
stung des Amtsdirektors für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 der
Gemeinde Oderaue.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 11
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Prötzel

B E K A N N T M A C H U N G

Die Gemeindevertretung Prötzel hat auf der öffentlichen Sitzung vom
02.11.2009 folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö11
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt entsprechend
§ 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, (Nr.19), S.286, die geprüften
Jahresrechnungen 2007 und 2008 mit seinen Anlagen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt entsprechend
§ 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl.I/07, (Nr.19), S.286, die, auf die
vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Sachverhalte beschränkte Ent-
lastung des Amtsdirektors für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 der
Gemeinde Prötzel.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend:10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen:  0, Enthaltung:  0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt gem. § 83
(3), (4) der GO für das Land Brandenburg das Investitionsprogramm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Prötzel

B E K A N N T M A C H U N G
Die Gemeindevertretung Prötzel hat auf der öffentlichen Sitzung vom
19.11.2009 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr: GV Prö/20091119/N6
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt eine Vergabe.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder:  11, davon anwesend: 11
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 0, Enthaltung:  0

2008 bis 2012 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung:  0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö14
Beschluss:
Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemein-
deordnung - GO) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde
Prötzel die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 mit anliegendem Haus-
haltsplan.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö15
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt, sich aus-
drücklich gegen die Verpressung von CO2 im Untergrund des Gemeinde-
gebiets auszusprechen. Erkundungen, die die Eignung des Untergrundes
zur Einlagerung von CO2 bezwecken, werden  abgelehnt.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö16
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, das gemeindliche Einver-
nehmen zum Bauantrag � Nutzungsänderung der ehem. Rinderställe zur
Entenaufzucht- und -mastanlage � auf dem Grundstück in der Gemar-
kung Prötzel, Flur 19, Flurstück 155 und 176 (Sternebecker Straße 2),
zu erteilen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder:  11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen:  1, Enthaltung:  1
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö17
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel wählt gemäß § 82h Abs.
2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes Herrn Andreas Behnen
zum neuen Ortsvorsteher des Ortsteils Prädikow für den Rest der allge-
meinen Wahlperiode.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder:  11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/Ö18
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt, der Amts-
direktor möge prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein Austritt aus
dem Gewässerunterhaltungsverband �Stöbber-Erpe� möglich ist. Auch
wäre zu prüfen, ob ein eigener Gewässerunterhaltungsverband, ggf. unter
Einbeziehung weiterer Kommunen, gegründet werden kann.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0

Abstimmungsergebnis:
Dafür:10, Dagegen:  0, Enthaltung:  0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/N25
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt eine Grundstücksan-
gelegenheit.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen:  0, Enthaltung:  0
Beschluss Nr: GV Prö/20091102/N26
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt eine Grundstücksan-
gelegenheit.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung:  0
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Veranstaltungen in den Gemeinden des Amtes Barnim Oderbruch 2009

Dezember
04.12.09 Gemeinde Oderaue OT Neuküstrinchen Saal der Agrogenossenschaft 14.00 Rentnerweihnachtsfeier
05.12.09 Förderverein Kirche Altmädewitz Kirche Altmädewitz 16.00 Konzert, es spielt �Sektett�
05.12.09 Prädikow Adventsfeier-Baumschmücken
07.12.09 Gemeinde Oderaue OT Mädewitz Bürgerhaus Neumädewitz 14.00 Weihnachtsfeier
12.12.09 Gemeinde Neulewin OT Güstebieser Loose Gemeindehaus 14.00 Seniorenweihnachtsfeier

aller 3 Ortsteile
12.12.09 Harnekop Weihnachtsfeier
13.12.09 Findling Verlag, Frau Prust Musenhof 16.00 Märchen, Geschichten und Lieder
13.12.09 Prädikow Weihnachtsfeier der Senioren
31.12.09 Sternebeck Silvesterfeuer
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Danksagungen für Hochzeiten und Jubiläen
werden im Amtsblatt von Freunden und Verwandten gelesen !! Wir gestalten sie nach Ihren Wünschen.

Rufen Sie uns an 03346 - 327 !
Ihre Fortunato Werbung

Amt Barnim-Oderbruch

Freienwalder Str. 48 Sprechzeiten:
16269 Wriezen Dienstag 8.00-12.00 Uhr 14.00-18.00 Uhr

Donnerstag 8.00-12.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr
Fax: 033456/34843
Tel.: 033456/39960 Amtsdirektor: Herr Karsten Birkholz

Stellvertreterin: Frau Sylvia Borkert

Bezeichnung Name Zi. Nr. Telefonnummer E-Mail

Amtsdirektor Herr Karsten Birkholz 201 399 60 birkholz@barnim-oderbruch.de
Sekretariat Frau Christina Rubin 202 399 60 rubin@barnim-oderbruch.de
Hauptamtsleiterin Frau Sylvia Borkert 203 399 62 borkert@barnim-oderbruch.de

Sitzungsdienst Frau Jutta Lemke 204 399 29 lemke@barnim-oderbruch.de
Personalabteilung Frau Ute Makarowski 208 399 26 makarowski@barnim-oderbruch.de
Schule/ Kita/ Kultur Frau Andrea Buchholz 205 399 16 andrea.buchholz@barnim-oderbruch.de
Kita/Bewertungen Frau Madlen Kruschke 205 399 16 kruschke@barnim-oderbruch.de
Archiv (siehe unten) Frau Makarowski Keller 299 36 makarowski@barnim-oderbruch.de
TUIV/EDV Herr Ralf Biesdorf 108 399 13 biesdorf@barnim-oderbruch.de

Leiterin der Kämmerei Frau Doris Wegner 106 399 17 wegner@barnim-oderbruch.de
Haushalt Frau Marion Lorenz 105 399 21 lorenz@barnim-oderbruch.de
Steuern Frau Gabriele Butschke 105 399 21 butschke@barnim-oderbruch.de
Kasse Frau Jana Köhler 101 399 27 köhler@barnim-oderbruch.de
Kasse Frau Anneliese Hinterthan 101 399 24 hinterthan@barnim-oderbruch.de
Kasse/Mahnwesen/ Frau Birgit Stegemann 102 399 20 birgit.stegemann@barnim-oderbruch.de
Wasser- und Bodenverband
Kasse/ Vollstreckung Frau Mandy Hirseland 102 399 21 hirselandland@barnim-oderbruch.de
Mieten, Pachten, Hundesteuern Frau Monika Böttcher 115 399 15 boettcher@barnim-oderbruch.de

Leiter des Bau- und Ordnungsamtes Herr Karsten Birkholz 201 399 60 birkholz@barnim-oderbruch.de
Sachgebietsleiter Ordnungsamt Herr Bernd Pliquett 118 399 18 pliquett@barnim-oderbruch.de
Feuerwehren, Gewerbeamt Herr Bernd Pliquett 118 399 18 pliquett@barnim-oderbruch.de
Friedhofsverwaltung/ Standesamt Frau Peggy Mix 113 399 11 mix@barnim-oderbruch.de
Baumbegutachtung Herr Steffen Fahl 118 399 18 fahl@barnim-oderbruch.de
Einwohnermeldeamt Frau Gundula Schubert 119 399 28 schubert@barnim-oderbruch.de
Sachgebietsleiter Bauverwaltung Herr Helge Suhr 117 399 22 suhr@barnim-oderbruch.de
Bauverwaltung Frau Elke Bundrock 107 399 25 bundrock@barnim-oderbruch.de
Bauverwaltung Frau Simone Rehfeldt 111 399 12 rehfeldt@barnim-oderbruch.de
Liegenschaften Frau Anette Baranski 116 399 23 baranski@barnim-oderbruch.de

Polizei (dienstags 15.00-17.30 Uhr) Herr Warkentin/ Herr Lüben 399 33

Archiv Frau Makarowski 399 36 makarowski@barnim-oderbruch
(montags von 7.30-12.00 Uhr, 13.00-16.00 Uhr und mittwochs von 7.30-12.00 Uhr)
Schulungsraum Keller 399 40

Achtung: Die Abwicklung elektronischen Rechtsverkehrs über unsere E-Mail Adressen ist nicht möglich!
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